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Christoph Ehmann

Als nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
die Zuständigkeit für den Bereich der 
Erwachsenenbildung einschließlich der 
Volkshochschulen in den westlichen 
Besatzungszonen auf die Länder über-
gegangen war, wurde die Finanzierung 
von Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung aus öffentlichen Mitteln zur 
Selbstverständlichkeit. In Baden-Würt-
temberg, Bayern, Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und im 
Saarland erhielt die Förderung des 
Volksbildungswesens, der Erwachse-
nenbildung oder der Volkshochschulen 
Verfassungsrang. Mit Ausnahme von 
Berlin und Hamburg verabschiedeten 

die ostdeutschen Länder Gesetze, 
auf deren Grundlage die Finanzierung 
dieser Einrichtungen nach im Wesent-
lichen gleichartigen Kriterien geregelt 
wurde. 

Verteilungsprinzipien in der öffentlichen  

WEITERBILDUNG –  
KEIN BENACHTEILIGTEN-

Während sich die länder- und kommu-
-

einrichtungen vornehmlich allgemein-
bildenden, kulturellen und politischen 
Themen sowie dem Sprachunterricht 
widmeten, kam es durch das Enga-
gement des Bundes zu Beginn der 

Verschiebung im Themenspektrum der 
aus öffentlichen Mitteln geförderten 
Weiterbildung: Dank der auf der Grund-
lage des Arbeitsförderungsgesetzes 
(AFG) zunächst großzügigen Finanzie-
rung durch die Bundesanstalt für Arbeit 

-
faches der Mittel, die den Volkshoch-
schulen und ähnlichen Erwachsenen-
bildungseinrichtungen zur Verfügung 
gestellt wurden. Zudem bemühten 
sich die Betriebe, vertreten durch das 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 
nachzuweisen, dass sie den größten 

Teil der in der Weiterbildung geleisteten 
Aufwendungen tätigten.

Während bis dahin der Erwachsenen-
bildungsbegriff in der Regel auf traditi-
onelle Kursangebote zur allgemeinen, 
kulturellen und politischen Bildung 
angewandt wurde, »zerfaserte« er in 

einen thematisch in Frauenbildung, 
Gesundheitsbildung, Umweltbildung, 
Sexualaufklärung etc, zum anderen 

Arbeitsplatzeinweisung, Messebesuche, 
Literaturstudium etc. In dieser exten-
siven Bedeutung wurde Weiterbildung 
zum umsatzstärksten Bildungssektor. 

»Zerfaserung«

Die »Zerfaserung« förderte Überlegun-
gen zur Qualitätssicherung. Jedoch 
scheiterten bislang alle Bemühungen, 
den Weiterbildungssektor ähnlich 
gesetzlich zu regeln wie den Hochschul- 
und den Schulbereich. Die noch in den 

die Weiterbildung zur »vierten Säule« 
des Bildungssystems auf- und aus-
bauen zu können, verlor mit Beginn des 
3. Jahrtausend an Realitätsgehalt. 

Während sich die Besatzungsmächte 

demokratischen, vor allem aber auch  
des antifaschistischen Denkens in der 
deutschen Bevölkerung bemühten, 
stand das Bildungsbürgertum in allen 
Bildungsbereichen der »reeducation« 
äußerst skeptisch bis ablehnend 
gegenüber. Exemplarisch dafür war 
das Buch »Der Fragebogen« von Ernst 
von Salomon, Rathenau-Attentäter und 

Verlags. Dass die deutsche Universität 
»im Kern gesund“ die NS-Zeit überlebt 
habe, gehörte bald zum Standardre-
pertoire der Universitätsrepräsentan-
ten. »Arbeiterfakultäten«, wie sie in 
der DDR gebildet wurden, waren nicht 
geplant. Der Arbeiterkinderanteil an 

weniger als ein Prozent. Man fand das 

In der Debatte um Bildungsgerechtigkeit hat die Frage nach der Vertei-
-

cher Mittelverteilung, und wie werden so mittelbar Lebens- und Teilhabe-
chancen verteilt? Christoph Ehmann, ehemaliger Kultus-Staatssekretär 

in einem Husarenritt durch die Nachkriegsgeschichte der deutschen 
Weiterbildung, zu welchem Zweck in welchen Phasen öffentliche Mittel 

Startbedingungen, sondern oft genug diejenigen stärkend, die ohnehin 



MAGAZIN          THEMA
Rückblicke

DIEII/2011

gemeinsamen Schulzeit konnte sich nur 
in Berlin und – kurzzeitig – in Hamburg 
durchsetzen. 

»Stolz, nur eine Minderheit  
zu erreichen«

Auch die Erwachsenenbildner wider-
setzten sich dem angeblichen »Kultur-
verfall« und der »Vermassung« (Eduard 
Weitsch). »Viele von ihnen waren stolz, 
nur eine ›kleine Zahl‹, eine ›aktive Min-
derheit‹ zu erreichen. Erstaunlich aus 
heutiger Sicht ist das große Interesse 
an philosophischen Themen, Buchstu-
dienkreisen und anderen literarischen 
Veranstaltungen, die auf ein großes 
kulturelles Nachholbedürfnis nicht nur 
der Intellektuellen verweisen« (Siebert 

-
setzung mit der jüngsten Vergangenheit 
bestand hingegen weniger Interesse, 
an »Bildung für alle« ebenso wenig. Eine 
Ausnahme bildete die Entscheidung 
der Gewerkschaften, die Arbeitnehmer-
bildung in die demokratische Struktur 
der Volkshochschulen einzupassen und 

-
tischen und allgemeinen Bildung unter 
dem Dach von »Arbeit und Leben« zu 

Bauernverbänden zu einem vergleich-
baren Abschluss zu kommen, schei-
terte. Die anderen gesellschaftlichen 
Großorganisationen, insbesondere die 
Kirchen, wollten sich ebenfalls nicht 
von den Volkshochschulen verein-
nahmen lassen. Der noch heute die 
Erwachsenenbildung prägende Plura-
lismus der Anbieter war geboren. Er 
diente jedoch weit mehr der Mitglieder-
werbung und -bindung als der allgemei-
nen Bildungsförderung. 

Mit oder ohne gesetzliche Grundlage: 
Die Erwachsenenbildung war in den 

-
kannten Bestandteil des Bildungsge-
schehens geworden. Das bedeutete 
auch, dass die Leitungen der Bildungs-
einrichtungen endlich professionell 
arbeiten, vor allem aber auch entspre-

chend ausgebildet werden sollten. So 

Einrichtung von Lehrstühlen, die sich 
schwerpunktmäßig mit Erwachsenen-
bildung beschäftigten. Die Absolvent/
inn/en waren nachhaltig von der Stu-
dentenbewegung geprägt und forderten 
die Rückbesinnung auf die Ideale der 
Arbeiterbewegung und eine emanzipa-
torische politische Bildung (vgl. ebd., 
S. 68).

Ein Realitätsbezug deutete sich nicht 
bloß in einem verstärkten Bezug zur 
Berufswelt (»realistische Wende«) an, 
sondern vor allem in konkreten sozi-
alpolitisch motivierten Forderungen 
nach gesicherter Finanzierung, nach 
Bildungsfreistellungen für Arbeitnehmer 
und nach einer Systematisierung der 
Lernangebote. 

Die »realistische Wende« –  
mehr Bodenhaftung

Eine gesicherte Finanzierung konnte 
man sich nur auf der Grundlage von 
Weiterbildungsgesetzen der Länder 
vorstellen. Zwar erreichten die Gesetze, 
dass die kommunale Volkshochschule 
eine allgemein verbreitete Einrich-
tung wurde. Doch die Vorstellung, per 
Gesetz eine gesicherte Finanzierung zu 
erreichen, basierte auf einem Mangel 
an Verständnis für politische Mechanis-
men. Denn ein mit Mehrheit beschlos-
senes Gesetz kann selbstverständlich 
auch mit Mehrheit geändert werden, 
zur Not sogar durch einen kleinen 
Zusatz zum jährlichen Haushaltsgesetz. 
Umso mehr wunderten sich dann auch 
viele Erwachsenenbildner, als die Parla-
mente mal wieder von ihrem Entschei-
dungsrecht Gebrauch machten – und in 
den letzten Jahrzehnten vor allem die 
Landeszuschüsse für die Erwachsenen-
bildung kürzten.

einen mehrwöchigen Bildungsurlaub 
jährlich für alle Arbeitnehmer. Doch erst 

-
gesetz (in Berlin) verabschiedet, das 

unter 25-jährigen Auszubildenden und 

Arbeitsfreistellung zur Teilnahme an 
Veranstaltungen der politischen Bildung 
gewährte. Als dann nach dem Antritt 
der sozialliberalen Bundesregierung 

des auch von der Bundesrepublik rati-

bundesweites Bildungsurlaubsgesetz 
nicht geben würde – die Zuständigkeit 
des Bundes dafür war gegeben –, ver-

dann auch Bremen und Niedersachsen 
Bildungsurlaubsgesetze. Der Anspruch 
auf Bildungsurlaub bestand zwar für 
alle Arbeitnehmer/innen, betrug jedoch 
nur fünf Tage pro Jahr. Mit kurzem 
Abstand folgten die anderen Bundes-
länder – außer Baden-Württemberg 

und Thüringen). Einige Arbeitgeberver-
bände bekämpften die Bildungsurlaubs-
regelungen sehr aktiv, besonders in 
NRW. Der Streit wurde schließlich bis 
zum Bundesverfassungsgericht getra-
gen, das in seiner Entscheidung vom 

der Bildungsurlaubsgesetzgebung aner-
kannte.

Sind die sozialpolitischen Ziele erreicht 
worden? Die Nutzung des Bildungs-
urlaubs durch Arbeitnehmer beträgt 
heute zwischen ein und zwei, in Bre-
men fünf Prozent. Als Teilnehmer/
innen sind sowohl Beschäftigte des 

-
sonen mit überdurchschnittlichen 

-
repräsentiert. Dies ist nur ein Beleg 
dafür, dass Weiterbildung von jenen 

und positive Bildungserfahrungen 
haben. Ein »Benachteiligtenprogramm« 
– wie erhofft – konnte der Bildungsur-
laub nicht werden. Daneben hatten die 

Jahren bereits eigenständig über 200 
Tarifvereinbarungen zur Freistellung für 
Bildungszwecke geschlossen.

Der dritte Aspekt der »realistischen 
Wende« war die planmäßige Gestaltung 
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von Lernangeboten. Zwar hatte auch 
zuvor der Sprachunterricht in der Volks-
hochschule in Lehrgangsform stattge-
funden. Aber nun wurden sämtliche 
Angebote systematisiert und zu »Kurs-
angeboten« von i.d.R. einsemestriger 
Dauer. Damit holten die westdeutschen 
Volkshochschulen eine Entwicklung 
nach, die in den DDR-Einrichtungen 
bereits ein Jahrzehnt zuvor umgesetzt 
worden war. 

Dennoch waren die Volkshochschulen 
und andere Einrichtungen der Erwach-
senenbildung weit davon entfernt, 

-
terbildung geworden zu sein. Soweit 
sollte der »Realismus« denn doch 
nicht gehen. Zwar hatte der Deutsche 

vorgeschlagen, die bislang getrennten 
Bereiche der Erwachsenenbildung, der 
Fortbildung und der Umschulung unter 
den gemeinsamen Begriff »Weiterbil-

der »vierten Säule« des Bildungssys-
tems zusammenzuführen. Doch diese 
Umbenennung bewirkte lediglich, dass 
nunmehr eine Aufteilung in allgemeine, 

Weiterbildung und ihre sehr unter-
schiedliche öffentliche Förderung üblich 
wurden.

Auf der Suche nach dem Nutzen

Bildung im Zusammenhang mit wirt-
schaftlichen Vorteilen zu sehen, war in 

ungewohnt. Bildungsökonomie war eine 
nicht bekannte Wissenschaft, bevor 
Friedrich Edding mit seiner Arbeit »Bil-
dung und Wirtschaft. Ansätze zu einer 

-

von durchschnittlichem Bildungsniveau 
der Bevölkerung und Wirtschaftserfolg 
der Gesellschaft nachwies. 

waren geprägt von einer vergangen-
heitsbezogenen Bildungspolitik: Es 

aber boten ein ganz anderes Bild: Ver-
änderungen der Wirtschaftsstruktur 
– Rückgang der Bergbaus, Veränderun-
gen in der Schiffbauindustrie, Abwan-
derung der Textil- und Schuhindustrie, 
Zunahme der Automatisierung, etc. 
– führten zum Nachdenken über die 

dauerhafte Erwerbstätigkeit. Rund ein 
Viertel der Erwerbstätigen verfügte in 

Berufsabschluss – und war dennoch 
-

tigung ehemaliger Bergleute und Stahl-
arbeiter in anderen Beschäftigungsbe-
reichen nahezu mühelos gelang – trotz 
Anwerbung von Gastarbeitern und der 
Stilllegung ganzer Wirtschaftsbereiche 

Jahren weit unter vier Prozent – glaubte 
man, nur durch organisierte »Weiterbil-
dung« (Fortbildung und Umschulung) 
den wirtschaftlichen Umbruch sozial 
abgefedert gestalten zu können.

Was geschah tatsächlich? Ich habe mir 

-
ten, um z.B. bei Rockwool Säureschutz 
oder Siemens Telefonbau erfolgreich 
arbeiten zu können. Was dort mit ihnen 
geschah, war eine »Arbeitseinwei-
sung«: Sie lernten innerhalb von maxi-
mal sechs Monaten, was zu tun war. 
Warum benötigten sie eine so kurze 
Zeit- anstatt drei Jahren Berufsausbil-
dung? Weil sie bereits gelernt hatten, 
in einem Betrieb zu arbeiten, und 
ihnen das Verhalten in der Arbeitswelt 
vertraut war. Sie hatten gelernt, sich 

sich mit Hilfe ihrer Gewerkschaften und 
Betriebsräte zu behaupten und aktiv 
am Wirtschafts leben teilzunehmen.

auch Persönlichkeitsbildung ist, hatten 
die auf den gymnasialen Bildungskanon 

-
nehmen wollen oder können. Die Lehr-

bestanden, all jene Fächer aus den 

Lehrplänen der Realschulen und vieler 
mehrjähriger Fachschulen  zu entfernen 
oder doch in ihrer Wertigkeit herabzu-

verwertbare Kompetenzen zu vermit-

 
Persönlichkeitsbildung

Zum Zentrum der Schulphobie entwi-
ckelte sich die Bundesanstalt für Arbeit. 
Ihr standen dank des Arbeitsförde-
rungsgesetzes (AFG) Mittel in mehrfa-
cher Höhe dessen, was den traditionel-
len Erwachsenenbildungseinrichtungen 
und Fachschulen seitens der Länder 

Und nun zeigten die Arbeitsberater und 
Arbeitsvermittler in den Arbeitsämtern, 
angestoßen von den Vertretern der 
Arbeitgeberverbände und Industriege-
werkschaften in den Verwaltungsräten 
eben jener Arbeitsämter, vor allem aber 
im Verwaltungsrat der Bundesanstalt 
für Arbeit, dass sie ganz genau und 
sehr viel besser wussten, nicht nur wel-

sondern auch mit welchen Methoden 
und in welchen Zeiträumen und zu 
welchen Kosten sie vermittelt werden 
könnten oder sollten.

Vor allem aber wussten sie ganz 
genau, dass es vor allem kommerziell 
arbeitende Firmen sein müssten, die 
dies konnten. Dazu trug ohne Zweifel 
bei, dass keiner der Arbeitgeber- und 
Gewerkschaftsvertreter Beamter war 
– wie die Lehrer. Und gegen Beamte 
hatte man schon aus Prinzip zu sein. 
Während noch in der ersten Hälfte der 

-

worden war, die dies seit Jahren taten, 
den Berufschulen und Fachschulen 
(und ihren beamteten Lehrkräften), 
sollten nun die Einrichtungen der Kam-
mern und Gewerkschaften, aber vor 
allem auch Vereine, in denen sich z.B. 
berufsunerfahrene arbeitslose Lehrer 
zusammengefunden hatten und die zu 
Gehältern knapp über dem Arbeitslo-
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sengeld zu unterrichten bereit waren, 
die Vermittlung moderner, zukunftwei-

Wenn die Arbeitslosen schon wenig 
Geld bekamen, sollten es ihre Weiter-
bildner auch – eine seltsame Logik.

»Der Teilnehmer – ein besonders 
schwieriger Kandidat«

Jahrelang bemühte sich das Bundes-
institut für Berufsbildung (BiBB), 
Qualitätsstandards für die Weiterbil-
dungseinrichtungen und ihre Angebote 
festzulegen und den Mitarbeiter/inne/n 
in den Arbeitsverwaltungen Checklisten 
zur Prüfung solcher Einrichtungen und 
deren Angebote nahe zu bringen – weit-
gehend vergeblich. Der Verwaltungsrat 
der Bundesanstalt für Arbeit änderte, 
kaum war die Druckerschwärze auf 
einem Erlass getrocknet, schon wieder 
die Förderkriterien. So sollten einmal 
besonders Langzeitarbeitslose mit 
mehreren Vermittlungshindernissen in 
Weiterbildungsmaßnahmen gebracht 
werden, kurz danach vor allem jene, 
die sich möglichst rasch wieder in den 
ersten Arbeitsmarkt vermitteln ließen. 
Mal galten Hauptschulabschlussmaß-
nahmen als wichtig, mal sollten sich 
darum die Schulministerien kümmern. 
Einen besonderen Flop leistete sich die 
Arbeitsverwaltung mit der Regelung, 
Arbeitslose erst in Weiterbildungsmaß-
nahmen einzuweisen, wenn sich in den 
ersten sechs Monaten der Arbeitslo-
sigkeit eine Vermittlung in den ersten 
Arbeitmarkt nicht hatte erreichen las-
sen. Weiterbildungsteilnehmer/innen 
waren damit als besonders schwierige 
Kandidaten gelabelt mit dem Ergebnis, 
dass selbst längerfristig Arbeitslose, 
die nicht an Weiterbildung teilgenom-
men hatten, größere Chancen der Rein-
tegration in den Arbeitsmarkt hatten. 
Die endgültige Entprofessionalisierung 
schließlich wurde dadurch bewirkt, 
dass die gesamte Finanzierung auf eine 

umgestellt wurde, was die Gewinnung 
-

weisung von Problemgruppen selbst 

seriösen Einrichtungen nahezu unmög-
lich machte.

Dass unter solchen Bedingungen eine 
Erfolgsmessung von Weiterbildungsträ-
gern und Weiterbildungsmaßnahmen 
nahezu unmöglich wurde, ist unmittel-
bar einsichtig. Deshalb unterblieb sie 
denn auch weitgehend, mit dem Erfolg, 
dass die Vergabe von Maßnahmen sei-
tens der Arbeitsverwaltung nahezu aus-
schließlich am Preis orientiert wurde: 
Der billigste Anbieter erhält meist den 
Zuschlag. Und das galt insbesondere 
für Kurse, in denen eher schultypische 
Inhalte vermittelt werden sollen, z.B. 
Hauptschulabschlusskurse. Für die 
sozial Schwächsten ist das Billigste gut 
genug. 

(Bildungsgesamtplan), die Weiter-
bildung zu einer »vierten Säule“ des 
Bildungssystems auszugestalten, sind 
später immer wieder aufgenommen 
worden. So hat die Bundestagsfraktion 

unternommen, ein »Weiterbildungs-
rahmengesetz« in die Diskussion zu 
bringen. Erfolg hatte sie damit nicht. 
Und faktisch hatten sich die Länder 
längst aus der Weiterbildungsförderung 
zurückgezogen. Sichtbarster Ausdruck: 
verminderte Landeszuschüsse an 
die Volkshochschulen. Der Rückgang 
wurde mehr und mehr durch erhöhte 
Zuschüsse der Kommunen, steigende 
Teilnahmebeiträge und Förderpro-
gramme des Bundes und der EU und 
die Bewerbung um Projekte der Arbeits-
verwaltung aufgefangen. Die so hoch 
gehaltene Zuständigkeit der Länder im 
Bildungsbereich fand in der Weiterbil-
dung keinen sichtbaren Ausdruck mehr. 

Ein Bundesrahmengesetz  
bleibt Theorie

Die Zweifel an einer Bereitschaft des 
Bundes, ein Weiterbildungsrahmenge-
setz zu verabschieden, verdichteten 
sich; die Weiterbildungsförderung 
wurde weiter abgebaut. Der Bundes-

anstalt für Arbeit wurde die Förderung 
der »zweckmäßigen Fortbildung« (z.B. 
vom Facharbeiter zum Meister oder 
Techniker) auf Grundlage des AFG, die 
klassische Möglichkeit der Förderung 

An seine Stelle trat Jahre später  ein 
»Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz«, kurz Meister-Bafög genannt. Für 
mehrere Jahre war die Förderung der 

-
brochen worden; zudem war die Finan-
zierung weit weniger ausreichend als 
die alte AFG-Förderung. 

Der Wille zu einer solchen bundesge-
setzlichen Verankerung der Weiterbil-
dung war aber auch in der rot-grünen 
Koalition nicht besonders ausgeprägt. 
So forderten Gewerkschaften, voran 
die GEW und die IG Metall, unterstützt 
von einer großen Zahl prominenter Wei-
terbildner, doch wenigstens »rechtliche 
Rahmenbedingungen« für die Weiter-
bildung zu setzen. Aber auch dieser 
Vorstoß scheiterte. Es gelang ledig-
lich, 2002 eine »Expertenkommission 
Finanzierung Lebenslangen Lernens« 
einzusetzen, die an die vorhandenen 
Finanzierungen und Gesetzgebungen 
anknüpfende Vorschläge erarbeiten 
sollte, also möglichst nichts Neues.
Die Kommission unter dem Vorsitz 
des Bielefelder Bildungsökonomen 
Timmermann konnte sich in ihrer 
Arbeitsweise partiell an den Deutschen 
Bildungsrat anlehnen, d.h. an unabhän-
gige Wissenschaftler Aufträge z.B. zur 
Ermittlung der privaten Aufwendungen 
für Weiterbildung, der Gründe für die 
Nichtteilnahme an Weiterbildung, der 
indirekten staatlichen Förderung der 
Weiterbildung durch Steuernachlässe 
etc. vergeben. Die beiden genannten 
Untersuchungen gehören zu den her-
ausragenden neueren Arbeiten, weil sie 
bislang unbearbeitete und von Vermu-
tungen bestimmte Felder erhellt haben. 
Auch der Zwischenbericht der Kom-
mission, der die bereits existierenden 
vielfältigen Förderungen und Finanzie-
rungen erstmals umfassend systemati-
sierte, ist nicht nur lesenswert, sondern 
nicht weil sie schlecht sind, im Gegen-
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teil, sondern weil sie von der Politik 
im Wesentlichen unbeachtet gelassen 

-
schrift). Mit Recht hat die Kommission 
auf die Empfehlung der Austeilung von 
»Bildungsgutscheinen« verzichtet, da es 
bislang keine Beispiele dafür gibt, dass 
diese Förderungsform jene erreicht, die 
der Förderung am dringendsten bedür-
fen.

Mit dem Verzicht auf eine bundesge-
setzliche Gestaltung des gesamten 
Weiterbildungssektors steht dessen 
weiterer Kommerzialisierung kein Hin-
dernis mehr im Wege. Das AFG hatte 
erstmals in Deutschland gezeigt, dass 
man mit der Vermittlung von Bildung 
richtig Geld machen kann. Nur im Nach-
hilfesektor werden ähnliche Summen 
verdient – allerdings nicht von den 
Lehrkräften, das hat dieser Bereich mit 
der Weiterbildung durchaus gemein-
sam.

Am Anfang der Debatte über die Ent-
wicklung des Weiterbildungssektors, 

Jahren, stand die Vorstellung, man 
könnte in allen Bildungsbereichen – 
vom Kindergarten bis zur Weiterbildung 
– das Lernen gebührenfrei halten: 
eine nicht erfüllte Hoffnung. Vielmehr 
verläuft die Entwicklung in die genau 
entgegengesetzte Richtung: Kita-
Beiträge sind nur in wenigen Bundes-
ländern gesunken. Dafür hat die Zahl 

zu- und die Lehr- und Lernmittelfreiheit 
abgenommen. Studiengebühren werden 
üblich, spätestens für die Masterstudi-
engänge. Die Eigenbeiträge für die Wei-
terbildungsteilnahme sind erheblich.

auf die Bildungsinhalte bleiben wird, 
insbesondere die Stellung der »nutzlo-
sen Fächer« in Schulen, Hochschulen 
und in der Weiterbildung, an denen 
sich nicht nur einst das Bildungsniveau 
messen ließ, sondern die die Inno-
vationsfähigkeit und Kreativität und 
damit den Erfolg von Forschung und 
Entwicklung in Deutschland wesentlich 
beförderten, wird wohl kaum jemand 
ernsthaft behaupten wollen.

der Weiterbildung tragen zur Mehrung 
der Bildungsgerechtigkeit in Deutsch-
land nicht bei. Weiterbildung bringt 
jenen etwas, die etwas gelernt haben; 
die Förderung des Nachholens der 
durch andere oder selbst verschul-
deten Versäumnisse in der Bildung 
ist politisch nicht mehr beabsichtigt. 
Es bedarf großer Anstrengung, damit 
Weiterbildung nicht auch in Zukunft 
zur tieferen Spaltung der Gesellschaft 
beiträgt.
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-
dung hat nur selten zur Mehrung von 
Bildungsgerechtigkeit beigetragen. Oft 

schon breit an Bildung und Beruf teil-
hatten. Dies zeigt der Autor in einem 
Durchgriff durch die deutsche Nach-
kriegsgeschichte der Weiterbildung, 
innerhalb derer er mehrere Konjunk-

Zunächst adressierte die Erwachse-

im Zuge der »realistischen Wende« 
sozialpolitisch motiviert das Lernen der 
Arbeitnehmer in den Blick geriet. Die 
Förderung durch die Arbeitsagentur 
wird auf der Folie bildungsökonomi-
schen Nutzenkalküls vorgestellt. Dass 
sich kein Bundesrahmengesetz zur 
Weiterbildung durchsetzen konnte, wird 
im Blick auf die Gerechtigkeitsfrage als 
endgültiger Gestaltungsverzicht gewer-
tet.
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